








1. Änderung der Satzung über die Entschädigung für
ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde Oppach

(Ehrenamtssatzung) vom 24.02.2023

Auf Grund von §§ 4 und 21 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen
(SächsGem0) und § 63 des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz,
Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG), § 13 der Verordnung des
Sächsischen Staatsministeriums des lnneren über die Feuerwehren und die
Brandverhütungsschau im Freistaat Sachsen (SächsFwV0) in der jeweils aktuellen
Fassung, der Feuerwehrdienstvorschrift 2 (Fw DV 2) Pkt. 1.10 sowie der Satzung über
die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde Oppach vom
24.02.2023 hat der Gemeinderat der Gemeinde Oppach am 12.03.2026 folgende
1. Änderung zur Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in der
Gemeinde Oppach beschlossen:

§ 6 Abs. 1 Ergänzende Aufwandsentschädigung wird wie folgt geändert:

(1) lm Kalenderjahr erhält jeder Angehörige der aktiven Abteilung der Freiwilligen
Feuerwehr Oppach bei Erreichen von mindestens 40 Ausbildungsstunden
(1 Ausbildungsstunde: 45 Minuten) eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in
Höhe von 50,00 Euro.

11.

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.

Oppach, den 1 3, MR1. 2026
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